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Erwägungen

E. 1
1.1Mit der vorliegenden Beschwerde wird der Erlass der prozessleitenden
Sistierungsverfügung vom 5. September 2013 gerügt. Gemäss Art. 126 Abs. 2 der
Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) können Verfügungen, mit welchen die Sistierung
angeordnet wird gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde bei der oberen
kantonalen Instanz angefochten werden. Zuständig zur Beurteilung ist das mit der
Verfahrensleitung betraute Gerichtsmitglied (§ 6 des Gesetzes über die Einführung der
Schweizerischen Zivilprozessordnung [EG ZPO]).

1.2Die Sistierung des vorliegenden Verfahrens ist ■ nach Beschwerdeerhebung am 16.
September 2013 ■ am 12. November 2013 abgelaufen. Das Verfahren steht damit nicht
mehr still, sondern kann vor der ersten Instanz weitergeführt werden. Damit fehlt es dem
vorliegenden Antrag auf Aufhebung der verfügten Sistierung an einem schutzwürdigen
Interesse und damit an einer Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 ZPO. Hat keine
Partei mehr ein rechtlich schutzwürdiges Interesse an der Fortführung bzw. Entscheidung,
wird ein Rechtsstreit gegenstandslos (vgl. BE.2009.948 vom 2. Februar 2010). Auch das
vorliegende Verfahren ist deshalb zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben (Art. 242
ZPO).

E. 2
2.1Ist ein Verfahren wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben, sind die Prozesskosten
gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO nach richterlichem Ermessen zu verteilen. Hierbei sind
die konkreten Umstände des Einzelfalles in Betracht zu ziehen. Massgebend kann
insbesondere sein, welche Partei Anlass zum Verfahren gegeben hat, welches der
mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten
sind, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben (BotschaftZPO, in: BBl 2006, S. 7221 ff.,
7297). Fällt das Rechtsschutzinteresse am Verfahren aus einem Grund dahin, den keine der
Parteien zu vertreten hat, wird regelmässig zu prüfen sein, welche Partei materiell im
Unrecht war, d.h. es ist auf den mutmasslichen Prozessausgang abzustellen (Sterchi, Berner
Kommentar, Bern 2012, Art. 107 ZPO N 18).

2.2Grund für das vorliegende Beschwerdeverfahren war die mit prozessleitender Verfügung
angeordnete befristete Sistierung des Verfahrens vor dem Zivilgericht, mit welcher der
Instruktionsrichter des Arbeitsgerichts einem entsprechenden Sistierungsantrag der
Beschwerdegegnerin nachgekommen ist, da der Beschwerdeführer zahlreiche Klagen beim
Arbeitsgericht anhängig gemacht hat. Zur Gegenstandslosigkeit des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens geführt hat sodann der Fristablauf der auf drei Monate begrenzten
Sistierung, was für die Beurteilung des mutmasslichen Verfahrensausgangs von Bedeutung



ist.

2.3Eine Verfahrenssistierung erfordert sodann in der Regel eine Interessenabwägung, in
welcher das Gericht das Interesse an der Sistierung dem gegenteiligen Interesse an der
Beschleunigung des Verfahrens gegenüberstellt (Staehelin, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2. Auflage 2013, Art. 126 ZPO N 4; siehe auchFrei, in: Berner
Kommentar, Bern 2012, Art. 126 ZPO N 14). Eine Sistierung kann sich etwa rechtfertigen,
wenn ein anderes Verfahren hängig ist, dessen Ausgang von präjudizieller Bedeutung ist.
Damit können im Interesse der Verfahrensökonomie sich widersprechende Entscheide und
mehrfache Beweiserhebungen vermieden werden (Staehelin, a.a.O., Art. 126 ZPO N 3).
Vorliegend hat der Instruktionsrichter in der angefochtenen Sistierung das Verfahren bis
zum Ablauf der dreimonatigen Klagefristen gemäss Klagebewilligungen der Verfahren SB
2013 218, SB 2013 512 sowie SB 2013 504 sistiert. Zur Begründung werden mehrere
verfahrensbezogene und insbesondere der Koordination und der Verhinderung sich
widersprechender Entscheide dienende Sistierungsgründe genannt. Diese Begründung
erscheint nachvollziehbar und die konkret verfügte Dauer der Sistierung von drei Monaten
ist in Bezug auf die übliche Dauer eines Beschwerdeverfahrens nicht als besonders lang zu
betrachten, zumal der Beschwerdeführer selber mit zahlreichen Teilklagen
Koordinationsbedarf geschaffen hat. Wäre ihm tatsächlich an einer zügigen
Verfahrensdurchführung gelegen, so hätte er seine Anträge in einer einzigen Klage,
respektive mit möglichst wenigen Eingaben vor Gericht vortragen können und diese
ausserdem nicht erst 1 ½ Jahre nach Auflösung seines Arbeitsvertrages, sondern bereits
früher einreichen können. Im Rahmen einer summarischen Begründung folgt daraus, dass
die Beschwerde im Falle ihrer Beurteilung mutmasslich hätte abgewiesen werden müssen.

2.4Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer kostenpflichtig wird. Bei Streitigkeiten aus
dem Arbeitsverhältnis werden in der Regel keine Gerichtskosten erhoben, wenn der
Streitwert ■ wie hier ■ unter CHF 30'000.■ liegt (Art. 114 ZPO). Der Beschwerdeführer
hat der Beschwerdegegnerin aber eine Parteientschädigung zu zahlen. Dabei ist gemäss § 4
Abs. 1 der Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt (SG
291.400; HO) bei einem Streitwert von CHF 8'000.■ bis zu CHF 30'000.■ von einem
Grundhonorar zwischen CHF 1'120.■ und CHF 2'900.■ auszugehen. In vorliegendem
Zusammenhang rechtfertigt es sich, knapp unter die Streitwertobergrenze zu gehen und ein
Grundhonorar von CHF 2'800.■ anzunehmen. Dieses ist aufgrund von § 6 Abs. 1 HO
wegen vorzeitiger Beendigung des Prozesses um die Hälfte auf CHF 1'400.■ zu reduzieren,
womit auch die Bestimmungen von § 4 Abs. 2 HO und § 12 Abs. 2 HO berücksichtigt sind.
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